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Liebe viv Kunden,

einige haben es sicher schon
bemerkt, das viv Team ist weiter
gewachsen. Mitte Juli hat Barbara
Vohwinkel, ausgebildete Versiche-
rungskauffrau, von einem Freiburger
Kollegen zu uns gewechselt und zum
1. 8. begann Isabell Santos Pena ihre
Ausbildung zur Kauffrau für Ver-
sicherungen und Finanzen. Herr
Tröndle, unser BA Student, hat gerade
sein zweites Praxissemester bei viv
absolviert und viele von Ihnen schon
sehr kompetent bei Schadenfällen
und anderen Fragen begleitet.

Viel Spaß bei der Lektüre dieser
Ausgabe des viv Magazins. Wir
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Herzliche Grüße und einen goldenen
Herbst,

Ihr

Markus Fuß

Steuern sparen mit der
Rürup-Rente

Selbstständige können nicht steuerbegüns-
tigt für ihr Alter vorsorgen? Können sie
doch, mit einer Rürup-Rente.

Als Bert Rürup die nach ihm benannte
Rente austüftelte, hatte er nicht in erster
Linie Selbstständige im Sinn. Diese Vor-
sorge, auch Basisrente genannt, wurde ein-
geführt, um die höhere Besteuerung der
gesetzlichen Altersrenten seit 2005 auszu-
gleichen. 

Der Beitrag zählt zu den Sonderausgaben
und bleibt im Rahmen von Höchstgrenzen
steuerfrei, während die späteren Renten
voll versteuert werden müssen. Anders als
die gesetzliche Rentenversicherung mit
ihrem Umlageverfahren ist die Rürup-Rente
aber kapitalfinanziert und wird von priva-
ten Versicherern angeboten.

Jedes Jahr können maximal 20.000 Euro
begünstigt angelegt werden (Paare: 40.000
Euro). 2011 bleiben davon 72 % steuerfrei.
Der steuerbefreite Anteil steigt auf 100 %
im Jahr 2025.

Was Selbstständige absetzen können:

Jahr von max.
20.000
Euro
absetzbar
in %

Steuer-
freier
Aufwand
in Euro

Steuer-
ersparnis
(z. B.
Steuersatz
35 %) in
Euro

2011 72 14.400 5.040
2012 74 14.800 5.180
2020 90 18.000 6.300
2025 100 20.000 7.000

 

Unisex-Tarife – was bedeutet
das?

Modetrend oder Frisurenlook – Unisex
steht meistens für optische Effekte, die
dem jeweiligen Zeitgeist geschuldet sind.
Bei Versicherungen meint Unisex etwas
ganz anderes. Hier geht es um Ihr Geld.

Im März dieses Jahres beschloss der Euro-
päische Gerichtshof, dass Versicherer ab
Ende 2012 nicht länger nach Geschlecht
unterschiedliche Beiträge verlangen dürfen.
Diese Regelung („Unisex“) soll vor allem
Frauen vor Diskriminierung schützen. Denn
bislang kalkulieren die Lebens- und Renten-
versicherer, die private Krankenversiche-
rung sowie Autotarife nach Männern und
Frauen getrennt. Deshalb müssen Frauen
zum Beispiel für eine Rentenversicherung
wegen ihrer längeren Lebenserwartung
mehr zahlen als ein Mann.

Noch sind die neuen Tarife nicht be-
rechnet. Soviel steht schon fest: Renten-
verträge werden für Frauen günstiger. Auch
für ihre private Krankenversicherung wer-
den Frauen in Zukunft weniger berappen
müssen. Männer hingegen bekommen den
Versicherungsschutz für ihr liebstes Spiel-
zeug – das Auto – vermutlich etwas güns-
tiger. In welchem Umfang, ist aber noch
offen.

Unser Tipp: Versichern Sie dann, wenn Sie
es brauchen. Und wenn Sie einen Preis-
vorteil einstreichen können, umso besser.
Wir beraten Sie!
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Private Rentenversicherungen
bleiben attraktiv

Die private Rentenversicherung ist eine
Erfolgsstory, denn sie bietet viele Plus-
punkte – auch wenn der Garantiezins
sinkt.

Immer mehr Menschen sorgen zusätzlich
für ihr Alter vor. Dafür eignet sich die
private Rentenversicherung (PRV) bestens.
Sie zahlt laufende Renten – ein Leben lang.
Die PRV ergänzt so die gesetzliche Rente
optimal. Deren Leistungen reichen im Alter
nicht aus. Selbst die „Deutsche Renten-
versicherung“, Träger der Rente vom Staat,
empfiehlt zusätzliche Vorsorge. Im Ver-
gleich zu Sparplänen, Fonds oder Be-
teiligungen garantiert die PRV als einzige
lebenslange Leistungen.

Privatrente ist flexibel
Der Beitrag kann regelmäßig oder als
Einmalzahlung entrichtet werden. So kann
man die Altersversorgung zum Beispiel aus
einer ablaufenden Lebensversicherung oder
einem Sparvertrag auf einen Schlag auf-
stocken. Je höher das Alter bei Beginn der
Rentenzahlung, umso attraktiver sind die
Rentenleistungen. Die PRV schließt auf
Wunsch zusätzliche Risiken wie Berufs-
unfähigkeit oder den Pflegefall ein.

Privatrente bietet Steuervorteile
Der halbe Gewinn einer Kapitalzahlung
bleibt steuerfrei, wenn der Versicherte
mindestens 60 Jahre alt ist und der Vertrag
zwölf Jahre oder länger bestanden hat.
Bezieht der Kunde eine Rente, versteuert er
diese nur mit dem Ertragsanteil, einem
Bruchteil der Gesamtrente. Der beträgt zum
Beispiel im Alter von 65 nur 18 %.

Privatrente erzielt Überschüsse
Privatrenten garantieren einen festen Zins,
der  vom   Bundesfinanzminister   festgelegt

wird und auf 60 % der Rendite von Staats-
anleihen begrenzt ist. Dieser Garantiezins
beträgt aktuell 2,25 % und wird 2012 auf
1,75 % gesenkt. Aber die Versicherer er-
zielen höhere Erträge, die sie gemeinsam
mit Risiko- und Kostengewinnen als Über-
schüsse zum großen Teil an die Versicher-
ten ausschütten. Sinkt also der garantierte
Zins, steigt die Gewinnbeteiligung.

Wer Wert auf hohe Garantieleistungen legt,
sollte sich den höheren Garantiezins
sichern und den Vertrag noch in diesem
Jahr unter Dach und Fach bringen. Wir
zeigen die Auswirkungen in Euro und Cent
auf und beraten Sie zu den Details.

Schon die Kleinsten schützen

Kinder haben einen Schutzengel, heißt es.
Aber der ist manchmal überfordert. Denn
ein einziger Moment kann alles infrage
stellen – auch die Zukunft eines Kindes.

Ein schwerer Unfall oder eine ernsthafte
Erkrankung kann jedes Kind treffen. Gesetz-
lichen Unfallschutz haben Kinder nur auf
dem Weg zum Kindergarten oder in die
Schule. Die meisten Unfälle passieren aber
in der Freizeit, bei Freunden und zu Hause.
Auch eine vermeintlich harmlose Erkrank-
ung kann gravierende Folgen bis hin zur
Schwerbehinderung haben. Das Resultat:
Der Schutzengel ist überfordert, die Zukunft
des Kindes in Gefahr.

Wird ein Kind berufsunfähig, ist die Familie
nicht nur mit großen Sorgen, sondern auch
mit erheblichen finanziellen Problemen
konfrontiert. Berufsunfähige junge Men-
schen haben meist keinen Anspruch auf

eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente,
da sie die Wartezeit in der gesetzlichen
Rentenversicherung noch nicht erfüllt
haben. Ohne eine zusätzliche Absiche-
rung müssen dann die Eltern für den
Lebensunterhalt sorgen. Hier helfen Versi-
cherungen, die Leistungen bei Berufsun-
fähigkeit schon für die Kleinsten anbieten.
Je nach Unternehmen ist ein Vertrag bereits
für Kleinkinder oder Schüler möglich.
Startet das Kind später ins Berufsleben, wird
der Vertrag ohne erneute Gesundheitsprü-
fung in eine reguläre Berufsunfähigkeitsver-
sicherung umgewandelt.

Wird ein Kind zum Pflegefall, ist die Not
besonders groß. Denn neben der finan-
ziellen Absicherung der Zukunft müssen
Betreuung und Rehabilitationsleistungen
oder der behindertengerechte Umbau der
Wohnung finanziert werden. Auch für den
Fall einer Pflegebedürftigkeit gibt es pas-
sende Lösungen. Besonders innovative Vor-
sorgekonzepte bieten eine Kombination
von Leistungen bei Unfall-Invalidität, an-
dauernden Organschäden, Verlust von
Grundfähigkeiten sowie Pflegebedürftigkeit.

Unser Tipp: Verlassen Sie sich nicht auf
Schutzengel, sondern sorgen Sie rechtzeitig
für eine gesicherte Zukunft Ihres Kindes. Je
jünger es ist, umso günstiger wird übrigens
der Beitrag. Den können auch Großeltern
oder Paten übernehmen. Wir kennen die
besten Lösungen am Markt.

Unsere Produktempfehlung:

Investition in Sachwerte 
Der große Vorteil von Immobilien im Gegensatz zu Aktien und vielen anderen
Anlageformen sind die erheblich geringeren Kursschwankungen. Darüber hinaus bieten
Immobilien als Sachwert echte Substanz, die Ihr Vermögen sichert! Sowohl mit Wohn-
als auch mit Gewerbeimmobilien lassen sich zuverlässig laufende Erträge
erwirtschaften. Unser Partner fairvesta hat sich auf den Handel mit Immobilien aus
Sondersituationen (Bankverwertung, Zwangsversteigerungen, Erbauseinandersetzungen)
spezialisiert. Diese werden durch die besonderen Situationen zu sehr günstigen Preisen
erworben und sichern den Investoren auf diese Weise seit vielen Jahren (auch in der
Immobilienkrise!) sehr attraktive Erträge! Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse für alle
weiteren Fragen zu einer Investition zur Verfügung.
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Erben und vererben 

Jedes Jahr werden in Deutschland rund
130 Milliarden Euro vererbt – Tendenz
steigend. Für den Erbfall wird aber in aller
Regel nicht vorgesorgt. Das kann teuer
werden.

Eine gigantische Vermögenswelle rollt auf
Erben zu. Bis zum Jahr 2020 sollen 2,6
Billionen Euro und damit mehr als ein
Viertel des Privatvermögens den Besitzer
wechseln. Allerdings gibt es ein gewaltiges
Gefälle. Die meisten erhalten wenig, nur
wenige erben viel. Dennoch wird eine
durchschnittliche Erbschaft in den nächsten
zehn Jahren über 300.000 Euro betragen.
Fast jeder dritte Deutsche hat bereits geerbt.
Weitere 23 % rechnen in den kommenden
zehn bis 20 Jahren damit.

Aber das Thema Erbschaft ist häufig tabu.
Viele Menschen versäumen, ihren Nachlass
rechtzeitig zu regeln. Besteht keine rechts-
wirksame Verfügung wie ein Testament
oder Erbvertrag, regelt die gesetzliche Erb-
folge, wer das Vermögen erhält.

Testament aufsetzen
Bei jeder sechsten Erbschaft in Deutschland
kommt es zum Streit. Häufigste Ursache:
Hinterbliebene fühlen sich benachteiligt.
Wer Krach unter seinen Erben vermeiden
will, sollte ein Testament hinterlassen. Es
muss entweder von Hand geschrieben oder
notariell beurkundet sein. Die bloße Unter-
schrift auf einem Textdokument reicht nicht
aus.

Liquidität schaffen
Lebensversicherungen helfen, den Nachlass
zu regeln. Ihre Leistungen können Ansprü-
che der Erben befriedigen oder Erbschaft-
steuern finanzieren. Zählen Immobilien

zum Nachlass, kann die Versicherungsleis-
tung verhindern, dass das geliebte Haus
verkauft oder zwangsversteigert werden
muss, weil Erben auszuzahlen sind. Auch
für Unternehmer, die den Fortbestand ihrer
Firma über den Tod hinaus sichern wollen,
eignet sich die Lebensversicherung. Bei
Überschuldung kann der Begünstigte den
Nachlass ausschlagen und dennoch die
Versicherungsleistung beziehen.

Bezugsrecht regeln
Das Bezugsrecht einer Lebensversicherung
regelt, wer die Leistungen beim Tod des
Versicherten erhalten soll. Haben sich
Lebensumstände zum Beispiel durch Schei-
dung geändert, muss das Bezugsrecht auf
den Prüfstand. Erst kürzlich entschied ein
Gericht, dass ein Bezugsrecht durch Schei-
dung nicht außer Kraft gesetzt wird. Die
Ex-Gattin erhielt die Leistungen, während
die zweite Frau leer ausging.

Steuern sparen
Wer „mit warmer Hand“ geben will,
überträgt Vermögen schon zu Lebzeiten auf
seine Kinder. Dafür steht alle zehn Jahre ein

Freibetrag von 400.000 Euro zur Ver-
fügung. Das schmälert das Erbe und senkt
bei größerem Vermögen die Erbschaftsteuer
deutlich. Keine Steuer fällt bei einer
Lebensversicherung an, wenn der Versiche-
rungsnehmer begünstigt ist und den Beitrag
zahlt, aber ein Dritter versichert wird. Diese
Variante eignet sich beispielsweise zur Ab-
sicherung von nichtehelichen Lebensge-
fährten.

Pflichten einhalten
Ein Erbe bringt neben Rechten auch
Pflichten. Lebensversicherer verlangen eine
umgehende Nachricht über den Tod des
Versicherten. Ansprüche auf Leistungen
wegen Unfalltod sollten innerhalb von 48
Stunden angemeldet werden. Eine Auto-
versicherung ist an das Kraftfahrzeug
gebunden, der Erbe tritt in den Vertrag ein.
Bei einer Hausratversicherung gelten eben-
falls Kündigungsfristen.

Unser Rat: Treffen Sie rechtzeitig Vorsorge.
Wir unterstützen Sie und stehen Ihnen und
Ihrer Familie auch in schwierigen Situati-
onen zur Seite.   

Testament

„Letztwillige Verfügung“. Regelt den Nachlass und ist bis auf
wenige Ausnahmen jederzeit widerrufbar. Nahe Verwandte
haben aber Anspruch auf den Pflichtteil in Höhe von 50 % des
gesetzlichen Erbes.

Gesetzliche Erbfolge

Regelt, wer das Vermögen eines Verstorbenen erhält, wenn kein
Testament besteht.  

Erbschaftsteuer

Ist eine Steuer auf den Vermögenserwerb von Todes wegen.

Schenkungsteuer

Eine Steuer bei unentgeltlichen Zuwendungen unter Lebenden.
Der Steuersatz ist bei der Erbschaftsteuer und bei der Schen-
kungsteuer gleich.

Bezugsrecht

Regelt, wer Leistungen aus einer Lebens- oder Unfallversiche-
rung im Todesfall des Versicherten erhält. Das Bezugsrecht wird
mit Zugang beim Versicherer gültig. Man unterscheidet das
„widerrufliche“ Bezugsrecht (jederzeit änderbar) und das
„unwiderruflichen“ Bezugsrecht (Änderungen nur mit Zustim-
mung des Begünstigten).

NACHGESCHLAGEN
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Krankenkasse oder kranke
Kasse?

Manche gesetzliche Krankenkasse kämpft
derzeit ums Überleben. Die City BKK
wurde bereits geschlossen. Für Gutver-
diener gibt es Alternativen.

Es war ein Paukenschlag, als die City BKK
zum 1. Juli 2011 ihre Tore schließen muss-
te. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
war nicht mehr gesichert. Wie der City BKK
könnte es auch anderen Kassen gehen,
denn viele gesetzliche Krankenversicherer
leiden seit Einführung des Gesundheits-
fonds unter Finanzproblemen.

Für Versicherte bedeutet die Schließung:
Sie müssen sich eine neue Krankenkasse
suchen. Die Fristen sind kurz. Versiche-
rungspflichtige Mitglieder können bis zu
zwei Wochen nach Schließung ihr Wahl-
recht ausüben. Freiwillige Mitglieder haben
bis zu drei Monate Zeit.

Wer oberhalb der Versicherungspflichtgren-
ze von aktuell 49.500 Euro im Jahr ver-
dient, sollte prüfen, ob die private Kranken-
versicherung eine sinnvolle Alternative zur
gesetzlichen Krankenversicherung darstellt.
Das hängt unter anderem von Alter, Famili-
enstand, Kindern und der weiteren Lebens-
planung ab.

 

Riester-Rente: Was sich für
Sie ändert

Bei Riesterverträgen stehen einige wichtige
Termine ins Haus. Wie Sie sich darauf
vorbereiten können?

• Der Garantiezins sinkt für Versiche-
rungen, die ab 2012 abgeschlossen
werden, auf 1,75 %. Damit gehen
auch bei neuen Riesterversiche-
rungen die garantierten Leistungen
zurück. Wer sich den aktuellen
Garantiezins von 2,25 % sichern
will, muss sich bald entscheiden.
     

• Bei einem Riestervertrag mit Beginn
im Jahr 2012 oder später können
Leistungen erst mit Vollendung des
62. Lebensjahres abgerufen werden.
Bisher ist das mit Vollendung des 60.
Lebensjahres möglich.
     

• Wer noch keinen Dauerzulagen-
antrag eingerichtet hat, sollte dies
jetzt nachholen. Sonst besteht die
Gefahr, staatliche Zulagen zu ver-
schenken.
     

• Melden Sie Veränderungen Ihrer
Lebenssituation wie Geburt eines
Kindes, Scheidung oder Ausbildungs-
ende Ihres Kindes der Zulagenstelle.

Sie haben noch nicht geriestert? Wir prüfen
gemeinsam mit Ihnen, ob und wie Sie Ihre
Altersversorgung mit Zuschuss vom Staat
aufbessern können.

Zu guter Letzt - Tipps zum
Jahresende

Kaum ist der Sommer vorbei, bereiten wir
uns auf das Weihnachtsfest vor. Es ist
höchste Zeit, bis zum Jahresende noch
einiges unter Dach und Fach zu bringen.
Wir geben Ihnen gern ein paar Tipps,
welche Verträge Sie vielleicht noch einmal
unter die Lupe nehmen sollten:

• Haben Sie eine betriebliche Alters-
versorgung? Wenn nicht, tickt die
Uhr: Bis Jahresende können Sie sich
Ihre Zahlungen ab einem Alter von
60 Jahren sichern. Bei Vertragsab-
schluss ab 2012 wird frühestens ab
62 Jahren geleistet.   

• Ihre Autoversicherung können Sie
bei den meisten Versicherern noch
bis Ende November auf einen leis-
tungsfähigeren Anbieter übertragen.  

• Prüfen Sie, wie Sie Ihre Steuerlast mit
einer steuerbegünstigten „Rürup-
Rente“ senken können. Damit sparen
Sie Steuern und sichern sich zu-
sätzlich eine lebenslange Rente und
sind im Alter gut versorgt. 

Bei Fragen zu Ihren Verträgen sprechen Sie
uns am besten gleich an. 

Unser Tipp für Sie:

KlinikRente 
Der einfache Weg zur sicheren
Rente! KlinikRente bietet für Ärzte
und Ärztinnen sowie Arbeitnehmer
der deutschen Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen die Vorteile einer
Branchenlösung mit hohen steuer-
lichen Anreizen. Sprechen Sie uns
an!

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern!
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